
H ^ 1 7 ^ . Montag den 5. August 18äl).

Z 1425. (3) Nr. ,N6ll>

C u r r e n d e

über v e r l i e h e n e P r i v i l e g i e n .

Das hohe Handels - Ministerium hat mit
den Decrcten vom 4. und 5. Ju l i d. I . , Zahl
3893 und 3 W 6 , an diesen beiden Tagen im
Sinne und nach den Bestimmungen des a. y.
Privilegien - Patentes vom 3 l . März 1832,
die nachfolgenden Privilegien verliehen.

1. Dem Johann Gschmcidler, Schloffer,
wohnhaft in Mariahilf Nr. 109 in Wien, auf
die Erfindung von Vorhang-, Thür- und Kasten-
Schlöffern, welche ohne genauen Nachschlüssel und
selbst mit Gewalt, ohne gänzliche Zerstücklung
eines solchen Schlosses, nicht aufgesperrt warden
können, Auf die Dauer ^ines Jahres. D i - offen-
gehaltene Privilegiumsbeschreibung befindet sich
dli der k. k. n. ö. Statthalteret zu Jedermanns
Einsicht in Aufbewahrung.

2. Dem Hermann Friedrich Raphael Frei-
herrn von Gershcim, wohnhast in Wien, durch
Dr. Joseph von Winiwarter, Hof- und Gerichts«
Advocaten, wohnhaft in Wien, auf die Erfin-
dung, auf kaltem Wege, ohne Anwendung einer
galvanischen Säule oder Batterie, jedes Metall-
stück von beliebiger Form mW Größe derart zu
verzinnen, dasi die Verzinnung haltbarer undre'-
ner sey, als die nach den bisher bekannten Me-
thoden bewerkstelligte, und das Zmn m bellebi-
ger Dicke aufqctragen werden könne. Aus dle
Dauer eines Jahres. Die Geheimhaltung wurde
angesucht. I n öffentlichen Sichscheitü-Rü'ck,lch-
ten st^t der Ausübung dieses Pl.mleg.ums kell',
^cdenk... e.'^.^en. Der Fremdenrevers liegt vor.

H, Dem Ernest Schadlbauer, bürgert. Han-
üclömann, wohnhaft in Wien , Stadt Nr.
^ 1 , auf die Erfindung einer neuen Art von
"5aagcn, welche keines Gewichtes bedürfen, son-
bern augenblicklich durch eine Scala das Gewicht
angeben. Auf die Dauer eines Jahres. Die Ge-
heimhaltung wurde angesucht.

4. Dem Robert Freiherr« von Seckendorff,
herzog!. Coburg-Gothaischer Hauptmalin außer
Diensten, aus Freiburg in Breiägau, wohnhaft
in Heinrichshalle, durch I , H . Stametz A
Comp., wohnhaft in Wien, auf die Erfindung,
bcm Gypse die Schwefelsäure zu entziehen, und
auf das Kochsalz zu übertragen. Für die Dauer
Von fünfzehn Jahren. Die Geheimhaltung wurde
auf die Dauer eines Jahres angesucht. I n öffentl.
Sanitäts-Rücksichten steht der 'Ausübung dieses
Privilegiums kein Bedenken entgegen. Der Frem-
denrevers liegt vor.

5. Dem Friedrich Müller und Joseph ttudold,
Civil-Ingenieure, wohnhast auf der Wieden Nr.
76 in Wien, auf die Erfindung eines Dampf-
gasapparates ohne Gasometer. Auf die Dauer
eines Jahres. Die Geheimhaltung wurde ange-
sucht. I n öffentl. Sicherheits - Rücksichten steht
der Ausübung dieses Privilegiums kein Beden-
ken entgegen.

tt. Dem Walter Zuppinger, Oberingcnieur,
wohnhaft in Zürich in der Schweiz, durch Georg
Kraus, bürgert. Handelsmann, wohnhaft in
Wien, Stadt Nr. « 4 2 , auf die Erfindung eines
neuen Wasserrades, Zuppinger« Wasser-Rad ge-
nannt. Für die Dauer von fünf Jahren. Die offen-
gehaltene Privilegiums-Beschreibung befindet sich
bei der k. k. n. ö. Statthalterei zu Jedermanns
Einsicht in Aufbewahrung. I n öffentl. Sicher-
hcits-Rücksichten steht der Ausübung dieses Pr i -
vilegiums kein Bedenken entgegen. Der Frem-
denrevcrs liegt vor.

7. Dem Joseph Hiltner, bürgl. Visirhändler
und Erzeuger aller Gattungen Mil i tär - Kappen,
wohnhaft in Wien, Stadt Nr. U73, auf die
3" 'v^ ' rung j„ her Erzeugung der goldreichen
^äbclkuppcln, wodurch die Messing - oder Stahl-
bestandtheile das Tuch sammt den l!cderunterlagen

nicht so leicht durchreißen können. Auf die Daucr
elncö Jahres. Die Geheimhaltung wurde angesucht.

8. Dem Emil Keßler, Director der Maschi-
nenfabriken zu Karlsruhe und Eßlingen, wohn-
haft in Karlsruhe, durch Dr. Franz Wertfein,
öffentl. Agenten, wohnhaft in Wien, auf die
Erfindung einer neuen Construction von Kesseln
zu Locomotive», Schiff-und Landmaschinen. Für
d̂ e Dauer von fünfzehn Jahren. Die Geheimyal-
ttmg wurde angesuchr. I n öffentlichen Slcher-
heltsrücksichten steht der Ausübung dieses Privi-
legiums kein Bedenken entgegen. Der Fremden-
revers liegt vor.

Laibach den I t t Ju l i 1850.

Gus tav Graf C h o r i n sky n,. i.'.,

Statthalter.

Z. 1433 (3) Nr. 11005.

K u n d m a ch u n g.

Zu Folge herabgelangten Erlasses des hohen
Ministeriums für Handel :c. ?c., vom 20. Jul i
l. I . , 3. 3U4HK, wird für den zweiten Se-
mester IK50 daS Postrittgeld für ein Pferd und
eine einfache Post in den nachbenannten Krön-
ländern bei dem bisherigen Ausmaße belassen,
und zwar in Oberösterreich, Salzburg, Böh-
men, Mähren, Schlesien, Galizien, Ungarn,
der Wajwodina und dem Temeswarer Banate,
(Zivil-Kroatien mit Ausnahme des Litorale, dann
Slavonien und Siebenbürgen mit Einem Gul-
den (5. M . , in Niedcrösterreich wit I ft. 2 kr.
(H. M . , in Steiermark und im Litorale von
Kroatien mit 1 st. 4 kr. C. M . , in Krain mit,
1 fl. <i kr. C. M, und m Dro l und Küsten-
land mit l st. 8 kr. C, M .

Dagegen wird vom I . August 1850 an
das Rittgeld in Körnten von 1 si. « kr. <Z. M.
auf 1 si. 4 kr. C. M . herabgesetzt, und in der
croatisch- slavonischen Militargränze für die Be-
zirke des Ottochaner^ und Liccancr- Gränzregi-
mentes auf 1 fl. , 0 kr. C, M . , für die Be-
zirke der übrigen Regimenter auf 1 si. C. M

festgestellt.
Die Gebühr für einen gedeckten Stations«

wagen wild in jedem Kronlande auf die Hälfte,
und für einen ungedeckten Wagen auf den vier-
ten Theil des für ein Pferd und eine Post be-
messenen Rittgeldes festgesetzt.

Das Postillionstrink- und Schmiergeld bleibt
unuerändert..

Von der k. k. Statthalterci. Laibach der.

2«. Juli 1850.

Z. ,440. (2) Nr. i l T M V I l a<1 618^.

K u n d m a ch u n g.
Da die am 20. Julius 1850 bei der

Ortsbehörde in Spital vorgenommene Pachlver-
steigcrung des Ertrags der Wegmauthstation Spi-
tal , für das Verwaltungsjahr 1851 und rück<
sichtlich für die zwei weiteren Vcrwaltungsjahre
l852 und 1853 keinen entsprechenden Erfolg
hatte, so wird zur Verpachtung des Erträgnisses
der besagten Mauthstation für das Verwaltungs-
jahr 1851, oder für die 2 Verwaltungsjahre
185l und 1852, oder für die 3 Verwaltungs-
jähre 1851, 1852 und 1853, unter dcn in der
Kundmachung der h. k. k. Finanz-Landes-Di-
rection ,n Gratz vom 31. Mai 1850, Z. 5!3!>,
(eingeschaltet in die Amtsblätter der Klagenfurter
Zeitung Nr. 7 5 , Nr. 7« und 77 vom Jahre
1850) festgesetzten Bedingungen am 19. August
1850 bei der Ortsbehördc in Spital cine zwei-
te Versteigerung mit dcm Ausrufsvreise von Sie-
ben Hundert Sechzig Fünf Gulden 17 kr. C M .
abgehalten werden, zu welcher die Unternehmer
eingeladen werden. Die allfalligcn schriftlichen
Offerte sind bis zum 14. August 1850, 12 Uhr
Mittags, bei der k k. Cameral'Bezirks-Verwal.
tung in Klagenfurt einzubringen. Die Licitation

beginnt pünctlich um die 10te Stunde Vor«
mittags.

Von der k. k. Camera!-Bezirks-Verwal-
tung. Klagenfurt am 24. Ju l i 1850.

Z. 1428. (3) Nr. 240«.
L i c i t a t l o n s - K u n d m a c h u n g .

Wegen Ausführung der Conservations-Arbei-
ten in dem hurortigen Inquisitions » und Scharf;
richterhause wird am 8. August d. I . im Amte
der k. k. Baudirection Vormittags von!> bis 12
Uhr eine Mmuendo-Licitation abgehalten, wozu
die Herren Bauunternehmer mit dem Beifügen
eingeladen werden, daß die Versteigerungs-Be-
dingnisse und der Kosteuüberschlag in den gewöhn-
lichen Amtsstunden täglich eingesehen werden
können.

Die Arbeiten von beiden Häusern sind ver-
anschlagt , und zwar:
1) Die Maurerarbeiten auf . . 80 si. 51 kr.
2) „ Zimmermannsarbeiten . . 103 », 35 „
3) ., Tischlerarbeiten . . . 2 2 » 2tt »
4) ., Schlosserardeiten . . . 2 1 „ 43 »
5») » Spenglerarbeiten . . . 25 „ — "
<») » Hafnerarbeiten . . . . 33 » — «,
7) » Schmidarbeiten . . . . 5)0 >, 18 »

Zusammen 336 si. 47 kr.
K. K. Landesbaudirection. Laibach am 30.

Ju l i 1850. .." ,,̂

6 «430. ( I ) Nr. 2706.
E d i c t .

Von dem k, k. Bezirksgerichte Obtllaibach wer»
den alle ^cne, welche a'lf den Nachlaß des am 6.
^ebiuar 1850 mit Hinlnlassuna eincs gcrichllichen
Tcstamenles vetstoldenen Joseph Mcuz(?) r>on Franz«
dmf H. Z. 4 einen Anspruch zu stellen vermeinen,
aufqefoldert, dieß bei der cnn2l.Auqust l. I . , Vol-
lniilag lun >̂ Uhr vur diesem Gerichte angeordneten
Td.^sal^lng, bei Nelmcidung der Folgen des§.8l4
b. O. B . , zu thun.

H. K. iüezirtsqelicht Oberlaibach am l2 . Jul i »850.

Z. ^449- ( I ) Nr. 2896.
E d i c t .

Von dem k- k. Bezirksgerichte Oberlaibach, als
Nealmstanz, wird drkannt grmacht:

(5s scy über Ansuchen des Barlholomä Millauz
von Osredec,, in die erccutwe Fkill'ietuiig der dem
Thomas Worstnik gebörigen, in» Grundbuchc der
HsN'ichafl Frcudenthal «ul» Urb. Nr. lilU vorkom.
meiden, gerichtlich auf 1277 si. l l) kr. geschätzten
Aie.tclhube in Rakilna, wegen aus dem wirthschafls.
amtlichen Vergleiche vom 2 4. März 1848, intabu»
lirt 5. Mai 1849 noch schuldig velbliebenen Nestes
pr. 44 fl. c. «. <̂ . qewilligcr, und hie^u 3 Termine,
nämlich auf den 29. August, den 30. September
und den 3 l . October I. I . , jedesm.U Vormittags
von !> l'is 12 Uhr in loco der Realität mit dem
25cisal)e bcstimntt worden, daß diese Realität nur bei
der dritten Feilbielung unter dcm Schätzwerthe ver»
kauit werben würde.

Wozu die Kauflustigen zu erscheinen mit dem
Vtbcuien verständiget w c ^ n , daß das Schätzungen
protocol!, der Grui,dbuchsenract und die liicltalllX'S"
btdirignisse hieiamis ĵ u Jedermanns Einsicht erliegen.

K. K. Gezirksqencht Obcrlaibach am 30. Juni 1^50.

Z. l^39. (2) N',. 239.
V e r l a u t b a r u n a,-

Vor dcm k. k. Bezirksgerichte R.'dtmnmsdorf
haben alle diejenigeli, welche'a>, die Verlassenschatt
des am 4. Juni d. I . verstorbenen ThotnaS ^as .
perin, gewesenen HauSbcsil̂ cr und NagelschnUd ,n
Kropp. als Gläubiqer eine Forderung ^u »teilen ha.
den, zur Anmeldung und Darlhumig der,elben den
'^U. August d. I . , Vormittag um 9 "l)r zu el,chel-
nen oder bis dahin iDr Amneiom^sgesuch schrlstl.ch
^u überreichen, widrigens diesen Gläubigern an die
Verlasscnschaft, wenn sie durck d.e ^ezahlung der
angemeldeten Kmderungen erschoptt wurde, kem wei.
lerer Anspruch zustande, als in so <ern lhnen ein Pfand«

recht gebuhlt. , ^ .- .
Radmannsdorf am 23. ^ul l 1850.

Z. l^38. (2) ^ . Nr. 35 i .
C d < c t.

Von dem k. k. ^eziltsgerichte Radmannsborf
wird hiemit bekannt gemach«: Baß über Ansuche«
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der Altt. MaUy'schcn Kindervormundsch.'.il in vie Ver-
pachtung deß diesen Kindern qedmigen Hallstb (Zons.
Hir. :w ^u N^dmannsdolf, samnu Wiildscha''lsge
däuden , Weißgä'tt el..Werkst.,tt und Wtißga'r^r.Wcit-
zeug, so wie in die össriulichl' Kcildiclung drs Üe
dervorrallico an Bocksfellen gewiUiget woidcn scy.
Zn diesem O„ds wild aus dei, 27. ?lugust d. I . ,
Vormittags von 9 bis 12 Uhr die Acipachtnügs-
und Feilbictungslagsahung im Orte dcr Realilat
mit dem Anhange bestimmt, daß vorerst die Ver>
Pachtung der Realität und gleich daraus die Feilbie-
tung der Lcdervorralhe vorgenommen wicd. Die ä^el-
pachtung der Realität geschieht aus 6 Jahre. Pacht-
Ulid Kauflustige werden mit dem Beifügen höflichst
eingeladen, daß die Licitationsdedingmsse am Tage
der Licttalwn werden bekannt gegeben ;ve»den u»d
bis dahin beim Vormunde Hui . Joseph P>einer in
Radmannsdors eingesehen werdcil töxnen.

Rad'naunödoif am '!0. Juli 185l>.

Z. 1426. (2) N>. 23l0.
E d i c t .

Vom k. k. Bezirksgerichte Laus wird hiemit be-
kannt gemacht:

Es srv üdel Ansuchen des Andreas öu/.ar von
Luin jc , Machihabeis des Maihias L^/.n- von Groß'
berg, gegen Alidreas und M^ria Milauc von Wl^ß-
berg, in die ereculwe Fellbictung der d«m Halmen
Andreas Milauc gehörigen, zn (^rvßderg gelegeü.n,
im Pfarrhosöglilt .'Iltifinl^'i- »j'Uüddliche tj«!» Urd.
Nr. 5.°!, Rctf. Nr. <̂3 l'oltomnlenden, s,e!!chiliä) auf
560 fl. bcwtrihclen Hul,'C, wea.cn schuldiger le>2 fi
s. «. o. gewiUiget, und ftyen zu deien Votnahmc
die ^agsatzungen aus den 30. August, >U). S^'pt.m-
bei und 30. Oclober 1^50, jldcsmal sliih !> Ul>l
in loco Gloßkng nn: dcm Beis^e angeordiel wo>-
den, daß diese Rcaluac nur bei der 5:en Tagsatzung
auch unter den, SchatzungSwerihc hi>.ia>lgegelen wcr«
den würde.

Der Giundbuchsertratt, das Schätzliütjtprolocoli
und die l!ililalion5bcdlngt'.issc tönten täglich hicranut.
eingesehen werden.

K. K. Be^iltsgerichl Laas am 10. I n l i 1850.

g. «^30. (2) Nr. 267«

W i d e r r u f u n g .
Die mil dlrßgeiicktlichem l^dicir Vl'm 28. August

!8-l7, Zahl l^8 l i . wider Joseph 3,<osn vulgo Wren,
wegen Hanges zur V n schweb ui'.g und Tiuntelchctt
vcr^älig^e ^u^.iel wirb hirmit alö alif^cho'.cn eitlärt,
u„d ihlN die eigcne (^lbahlung seines Vcrnn^gcilö
wieder üderlassen.
. H. K. Hezukogerichl Wallenberg am 28. Juli 1Ü50.

Z. I 4 ^ l . (2) Nr. 4058.
E d i c t .

Von dcm k. k. Bezirksgerichte der Umgebung
Laibachs wird belamtt gemach!:

O5 liabe mit dem Bescheide vom heuligen D.Uo,
Zahl 4056, in die Rvasimnilung der eiecuiivcn Heil-
dielung oes, den Ehelcuien Urban Ulw Marianna
Slabe von Kosarje ^rhö,iqtn, im Grundbuchc des
SladtmagistcaleS ^ald.rch »>,!» Rclf. Nr. 278 vor-
kommenden, gcrichNiä) aus W4 s1. geschätzten Wald.
antheilcv, wcge» schuldige» 2^0 si. 40 kr. sammt
Nedenve'bmdlichl'eill'N geivilligel, und die drei Heil-
bielunqslaqsayungell aus dci, 2li. August, 25 Lep-
tember und 2>. October 1850, jedesmal um 9 Uhr
früh iu loco .Kpsarje mit dem beifügen angeordnet,
d^ß diese Neoluät nur bei der dritten und letzten
Fellbieiung auch umer ihrem Echätzungßwcrlhe hint»
angegeben werde.

Hie,l>u werden die Kauflustigen mit dem Bemer»
ten zu erscheinen eingelade», daß sie das Schähungs-
protocol!, den Orunddlichöerlract und die Vicications^
bedingrnsse täglich zu drn gewöhnlichen Armsstunden
hieramlö einsehen können.

K. K. ^czllksgerichl Umgebung Laibachö, am
l . Juni »850.

^7^17^3) " Nr. 59.
" s . E d i c '.

Von dem k. k. Bezi.ksgerichlt l lcr Classe Tsch^v-
nembl rvnd dem Johann Kurre uon Unierwaldel,
miitels aeaenwälligen Edine erinnert:

Es habe wider ihn b.i diesem Meuchle ^o.in
Kurre von Uniciwaldel, wegen aus dem Schulo--
scheine <l<lo. 27. November 1^35, 6l «nlut). ^0.
Ium l«36, noch schuldigen (^apllalslestes pl. <28 ft.
45 kr. «. «. ,-., die Klage angebracht und um rich,
lerliche Hilse geblten, worüber die Tagsatzung zur
summarisch^ Verhandlung auf den 3. September
d- I . 9 Uhr früh mit dem Anhange der allerh. Ent-
schließung vom l8. October 1^45 angeordnci wurde.

Daö H«nchl, dem der Or l seines Aufenthalts
unbekannt, und oa er vielleicht aus den k. t. E i -
landen abwand ist, l)at zu seiger Vertretung, und
auf sclnc Gefahr «nd Unkosten ftincn Nachbar Iostph
Lakner von Untelwaldcl alö Kurator liesteltt, "U
welchem die angebracht.RccklSsache nach der für dlc
k. k. Erblande bestehende« Gerichtsordnung ausge-
fuhrt und e>Nsch,eden rvndln wird.

Johann Kurre wird dessen durch dieses (5dict
zu dem Ende erinnert, damit er allenfalls zu rechter
Zeit selbst erscheincn, oder inzwischen dcn ihm be
stummen Vertreter seine Rechtsbchclse an die Hand
zu geben, oder auch sich seldst eine,» andern Sach-
walter zu bcstcUcn und diesem Gerichte namhaft
zumachen, u»d überhaupt in die rechtlichen ordnungs-
mäßigen Wege einzuschreiten wissen möge, die er zu
seiner Venhcidigung diensam sinden wüide, widli--
gens er sich die aus seiner Aersäumung entstehenden
Folgen selbst beizumcssen haben wird.

Tschernembl den 9. Juli 1850.

Z7'i^5^ (I)

Bekanntmachung.
Unterzeichneter erlaubt sich hicdurcy zur öf-

fentlichen Kenntniß zu dringen, daß die Vorle-
sungen in der von ihm geleiteten und höchsten
Orts genehmigten kaufm. Lehr«- K Erziehungs-
Anstalt mit I . October l. I . beginnen. Jene,
welche gesonnen sind, ihre Kinder dieser Anstalt
anzuvertrauen, belieben sich mündlich oder schrift-
lich au den Vorsteher selbst zu wendcn, bei dem
die Beditlgnijse der Aufnahme zur gefalligen
Einsicht vorliegen.

Da dieses Institut bereits seit IU Jahren auf
hiesigem Platze besteht, ill selben Zöglinge aller
Provinzen dcs österreichischen KaiftrstaateS nicht
nur, sondern auch aus dem Auslande sich be-
finden, und sich die Zahl derselben in dcn letz-
teren Jahren bedeutend vermehrt hat, so schmtl-
chelt sich der Unterzeichnete auch fernerö das
Vertrauen Jener zu vcrdicncn , die ihm ihre Kin-
der zur Erziehung anucrtrauen.

Laibach den 25. Jul i 1850.

Ferdinand Mahr,
Aorstcher.

Z. l l l . ' l . (3)

Leopold Ticfcnthal k Com;,.
O p t i k e r , a u s V t i i h l am N e c k a r ,

beehren sich anzuzeigen, daß sie mit cincm
reichen Sortimente ihrer rühmlichst bekannten

optischen Fabrikate
hier angekommen sind.

Unter ihrem lkager, durch dessen große Vollstän-'
digkeit schwachsichtige Personen zeder Art auf da5
VoUtomincnste besncdigt »verden rönnen, befmdci
sich «nsbe'ondcre eine Auswahl gefaßter und unge-
f^ßter Brillen -und iiorgnctlengläsrr, die vermöge
der dazu verwendeten lliliciz Glasmassen, u»d bear-
btiiei nach der als vorzüglich anok^mlcn mühevollen
Echleifart des englischen OclNisten W o l l a s t o n ,
n«,ich genauer Prüfung des Lel,»eim'ogtns für das
leidende Auge cnlsprechend gewählt, als hohe Wohl
hat empfohlen wc»dcn kölincti.

Einer t.er größern M ä n ^ l unsrrcr Zeit ä'ußctt
sich beider geringen Theilnahme, l'ci der Unbedacht-
samklic, mit der man sein edelstes Organ, das Auge,
foriwährci'd behandrll.

Besonders «lacke» sie "uf lnerksam auf
eine ganz vorzügliche A r t (5vnservat ions-

V r i l l e n , die Abends bei i i ickt dem Auge
jede B lendung entziehen, wodurch jeder an
Augenschwäche leidende in kurzer Ae i t einer
bedeutenden Schwäche enthoben seyn w i r d .

Daß die Obgenannlen al5 Optiker zugleich auch
dic lheoreiiscb.cn Kennünssc und plakiische Fertig-
keit hinsichllich der zweckmäßigen, dem indioiduelle»
Baue und Zustande jedes Auges einsprechende Wahl
der Gläser blsiyen, haben mehrere sachkundige
Acrzle und Oculisten bereits rühmend anerkannt;
auch haben dieselben him'iber empfehlende Zeugnisse
der berühmtesten Autoritälen von Deutschland vor»
zuweisen.

Ferner befinden sich unter ihren optischen
Instrumenten,'

F e r n röhre von verschiedener Grösie. Die
so allgcinciil beliebten Feldstecher zu 2 , 3 und 4 Ocu^
larcü. însachc und s.usaminengcsel̂ e M i k r o s k o p e .
Alle Arten von 1- , 2> lind ."fachen i! o u p c n,
T hca l c rp r r sp ect ive in dcn elegantesten Fassun-
gen , die sich durch vorzügliche Güte der Gläser
besonders auszeichne». Einfache und doppelte Lorgnelr
ic» von all^n Sorte,, in Cchildplatle, Silber, Perl»
muller, Bronce ?c.

Optische I I , st rumen lc und dergl. werden
^sgcii l'llliqrl' Honorai- bci ilnien rcparirs.

I h r Waarenlager ist im Gasthofe
»zum österreichischen Hof , Zimmer - Nr. VK
>^" IVegen allgemeiner Zufriedenheit, deren

sich die Inhaber ubiger Niederlage hier
zu erfreuen haben, verlängern sie ihren
Anfeuthalt noch auf <i Ta„e.

Wegen Abreise
wird Dinstag den <i. d. M . im Schlöffe Unter--
lhurn (Tiuoli) von 9 bis 12 Uhr Mittags, und
uon 3 bis « Uhr Nachmittags, im 2. Stocke
links eine Licitation über Einrichtungsstücke lc.
abgehalten, wozu man höflichst einladet.

Bei üblem Wetter dcn nächsten Tag.

Die beiden Häuser Nr, 76 und 79 i-.i
der S t . Petersvorstadt, sammt GarleN/
Wirthschaftsgcbäuden und dazu gehörigem
Acker, sind aus freier Hand zu verkaufen-

Die Lage dcrselbrn in der Nähe der Ei-
senbahn so wie die Auodehnung der B a ^
llchr'ctten, eignen dieselben zu jeder ^ ^ ^
culation.

Näheres bei Dr- M^k . ^
,q. »336. (l2) ^ . ^ . . . _ .

I m Frett). Z o lachen Ha use,
am Rann Nr. 47ü, ist mit M i -
chaeli d. F. eille Wohnung, be-
stehend aus 6 Zimmern, Küche,
Spcwgewolb und Holzlcge zu
vergeben.

Nähere Auskunft in der Eisen-
N i e d e r l a ^ ^ ^ b s t ^ ^

Z. ^43«. (2)

Nachricht
für die p/i^ HerrenVezirks-Mcht^^^^

I n der M a r i a Saffellbera'schc" Buchdruckerei, mn alten Markte Nr. 33,
sind nachdenannte Druck. Blanqueten für dle lobl.chen f. f. Bez i rk-Ger ichte,

nach der neuesten Vorschrift, vorrathlg zu habcn:

Einrcichungs - Protocols - Bögen,
buchweise zu 54 kr. ;

Registraturs - Repertorim,
dann

Zustellungs - Bögen,
buchweise zu 3« kr.

Ferner :

Tsdfalls-Aufnahmen, Vormundschafts- Decrete.
D M ^ Die übrigen vorgeschriebenen Blanqueten werden in

Kürze gedruckt und auch vorräthig zu haben seyn.
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3. 1444. ( I ) c.cl Nr. " ^ . . 7 . l ' .

K u n d m a ch u lr g

^egen L ie fe rung von Lang schwellen

siir die k. k. S ta ats e isenba l) n ü berdeu

S e m m e r i n g .
Für den Oberbau der genannten Staatsci-

senbahnstrecke sind rechtwinklich behauene Lang-
schwellend 4" ^ «"erforderlich.

Die Staatsverwaltung beabsichtiget, diese
Hölzer im Wege der öffentlichen Concurrcnz durch
Uebcrreichung ' schriftlicher Osserre deizuschaffen,
und es werden zu diesem Behufe nachstehende
Bedingungen bekannt gemacht:

§. I . Die Langschwellen können aus La>
chen- oder weichem Holze erzeugt seyn.

§. 2. Die zu liefernden Hölzer müssen aus
gesundem, außer der Saftzeit geschlagenem Holze,
angefertigt, von Rinde und weißem Splint be-!
freit seyn. Stücke, welche ungesund, übcrstän-
dig, ästig und nicht gerade sind, aus Aesten er-
zeugt wurden, mit faulen oder schwarzen Aesten,
oder mit Sonnenriffen behaftet sind, und den
ganzen Kern enthalten, werden nicht angenorw
wen. I n Bezug auf die Form wird bemerkt, daß
selbe genau nach der vorgeschriebenen Form zuge-
arbeitet seyn muffen, so zwar, daß die obere Basis
für die Langschwellen »2" breit seyn muß; auf
diese Breite muffen die Hölzer auf 3 " Höhe ge-
führt werden, und dann sich auf dle untere Breite
von «"verringern, mW die Länge von 2 ? > /

eingehalten werden. „^. .
8 :t. Alle Langschwellen muffen mtt den

vorgeschriebenen Dimensionen der ^c t te und H
nicht nur an dm beiden Enden, sudeln der gan,

M Länge nach vollkommen cnM'cchcn
8- . i . Die Lieferung hat gleich nach M n ĥ

, "ngung des Offertes zu beginnen, und cü !r
d'ö Ende December l I , ^ t t ! Stück, der R<N
von 17W0 Stück aber bis (5nde Juni 185! bei-
zustellen.

§. 5. Dem Unternehmer der Lieferung ble' t
^ freigestellt, dl.' Dieselung auch früher zu be.'
^stclligen. Wird a^er von dem Lieferanten der
festgesetzte Termin nicht eingehalten, so behält sich
die Staats 'Verwal tung das Recht vor, sogleich
"ach §. 15 der Bestimmungen dieser Bedingnisse
^-zugehen.

K. <l. Die Uebernahme der Schwellen ge-
schieht durch die von Seite der k. k. General-
Baudirection aufgestellten Kommissäre, welche die
Schwellen untersuchen, und alle mit den bedun-
genen Erfoidernissen nicht übereinstimmenden Stücke
ausstoßcn werden, ohne daß dem Lieferanten da-
gegen eine Einwendung gestattet wird. Die aus-
gestoßenen Stücke müssen von ^eite des Liefe<
ranten nach Weisung der Commissarc von den ära-
rischen Lagerplätzen entfernt werden. Die zur Ue-
bernahme geeigneten Schwellen werden mit einem
ämtlichen Zeichen versehen, und förmlich über-
nommen.

Es wird hierüber ein Protocol! aufgenommen,
welches von den Kommissären, dem Lieferanten und
2 Zeugen zu unterfertige» ist. Das Original diê
ses Protocolls bleibt in den Händen der (Zom-
missäre, und dem Lieferanten wird ein Ueber-
nahmsschein, so wie auf sein allfälligcs Verlangen
eine Abschrift des Uebernahmsprotocolls ausgefolgt.

Erst von dem Zeitpunct der Genehmigung die-
ser Uebernahme durch die General - Baudircction
werden die Hölzer als Aerarial-Eigenthum an-
gesehen. Bis dahin bleiben sie das Eigenthum
des Lieferanten, und er hat somit jede Gefahr
und jeden Nachtheil zu tragen, welchen die Ware
bis dahin trifft.

Um das Geschäft der Uebergabe, respective
Uebernahme zu erleichtern, ist der Lieferant ver-
pflichtet, die Schwellen auf dem Aerarial-.Lagcr-
platze in regulären Haufen von 5 Fuß Höhe,
jeden Haufen 3^ von dem andern entfernt, aufzu-
schlichten, diese Haffen, wenn es die Commissare
fordern zum Behufe der Untersuchung auseinander
zu legen, und nach Vollendung desselben die Auf-
schlichtung in der früheren Art wieder zu bewerk-
stelligen, und alles dleses hat auf seine Kosten
zu geschehen.

8 7. Die Bezahlung für die übernommenen
Hölzer geschieht auf Grundlage des von der Ge-
(Z. Amtsblatt Nr. »77, v. 5. Aug. 1830.)

neral-Baudirection genehmigten Uebel nahms«Pro-
tocolls, l<nd erfolgt qegen gehörig qestampelce
Quittung und Beibringung des von der Ueder-
uahms Commission auszufertigenden Uebernahms-
scheines, entweder bei der Staatseisenbahn-Haupt-
raffe in W,en, oder l^i einer Staatseisenbahn-
Filialcaffe in den Kronlandern, je nach dem
Wunsche der Lieferanten, welcher jedoch binnen 14
Tagen nach crfolgtem (Zonlractsabschlusse der Ge-
ncral-Baudirection bekannt zu geben ist.

H. 5. Die Anbote zur Lieferung der Lang'
schwellen sind auf einem 15 kr. Stämpcl bei der
General-Baudirection längstens bis 31. August
!?50, Mittags um »2 Uhr versiegelt und mit
der Uebcrschrift: »Anbot zur Oberbau-Holzliefe-
rung für die Staatseisenbahnen" zu überreichen.

§ 9. I n jedem Offerte muß angegeben seyn:
.^Welche Stückzahl, dann auf welchem La-

gerplatze dieselben zu liefern übernommen
werden will.

l.) Aus welcher Holzgattung und in welcher
Gegend die angebotenen Schwellen erzeugt
werden.

c) Preis des Stückes.
<I) Muß es den Wohnort und den eigenhändig

geschriebenen Tauf- und Zunamen dcü Offe-
renten enthalten.

..) Die Preisangabe hat stets in Ziffern und
Buchstaben zu geschehen.

§. 10. Die Offerte können sich auf die
ganze Menge des Bedarfes, oder auf geringere
Panhien, jedoch nicht unter l2<!0 S t . beziehen.
Als Lagerplätze können von dem Osserenten nur
solche Orte in Vorschlag gebracht werden, welche
an der k. k. südlichen Staats-Eisenbahn liegen.

H. 1 l . Anbote, aus denen die Pleisforde'
rung nicht mit Bestimmtheit abgenommen werden
kaini, die in den übrig bezeichneten Erfordernissen
mangelhaft sind, oder welche von den gegenwär-
tigen abweichende Bedingungen enthalten, wer
den nicht berücksichtiget werden.

^. 12. Die Entscheidung über die eingelang-
ten Offerte wird von dem k. k. Ministerium für
Handel, Gewerbe und öffentl. Bauten erfolgen.

§. 1A. Bis zu dieser Entscheidung bleibt der
Offercnt von dem Tage des überreichten Offertts
für dessen Inhalt rechtlich verbunden, und ist im
Falle der Annahme desselben verpflichtet, den ge-
machten Anbot in allen Puncten zu erfüllen, und
den förmlichen Bertrag hierüber auszufertigen.

h. 14. Längstens 14 Tage nach der Ver-
ständigung über' die erfolgte Entscheidung hat
der Osserent, dessen Anbot angenommen wur-
de, die Caution mit 5 L des Gesammtbetrages
der ihm überlassenen Lieferung zu leisten, und
zwar entweder in Barem, oder in hiezu gê
schlich geeigneten öster. Staatspapiercn, welche
letztere mit Ausnahme der nur im Ncnnwerthe
annehmbaren Obligationen der Anlehen von den
Jahren 1834 et 1830, nach dem Börscnwerthe
des dem Erlagötage vorhergehenden Tages be-
rechnet werden.

Auch werden gchorlg nach dem Smne des
H 1374 des allgemeinen b. G. V. versicherte
hypothekarische Vcrschreibungen, welche jedoch
vorher in Beziehung auf ihre Annehmbarkeit
von dem Rechtöconsulatcn der General-Baudi-
rection, oder einer Provinzial - Kammcrprocura-
tur geprüft und anstandlos befunden worden
si'yn müssen, angenommen. Die geleistete Cau-
twn wird in dem Maße, als sich die Lau-

l tionspflicht duvch contractmäßigc Lieferungen ver-
mindert, auf Verlangen den Contrahenten zu-
rückgestellt.

H. 15. Sollte sich der Lieferungsunternch-
mer'weigern, den Vertrag auszufertigen, oder
die vorgeschriebene Catuion zu leisten, oder
sollte derselbe überhaupt die übernommenen
Verbindlichkeiten in Bezug auf die Menge und
.Qualität des Holzes, oder in Bezug auf den
Termin der Lieferung nicht erfüllen, so steht
es der Staatsverwaltung frei, denselben seiner
Verbindlichkeit gänzlich zu entheben, und rück-
sichtlich den abgeschlossenen Vertrag für die
ganze noch übrige Dauerzeit als aufgelöst zu
betrachten, oder sich an das Versprechen zu
halten, und auf des Unternehmers Gefahr und
Kosten, und unter ausdrücklicher Verzichtlei-

stung desselben auf die Einwendung der Ver-
letzung über die Hälfte, über die von ihm er-
standene Lieferung einen neuen Vertrag, mit
wem immer, wo immer, auf jede von ihr zweck-
mäßig erkannte Ar t , und zu jenen Preisen, um
welche der Bedarf aufgebracht werden wird, ein-
zugehen, und sich an dem Vermögen, und
rücksichtlich durch die Caution des Unternehmers
zahlhaft zu machen, wobei der Unternehmer dle
von dem Rechnungsdepartcment der General-
Baudirection ausgefertigte Berechnung des zu
ersetzenden Kostenbetrages, als eine, vollen Be-
weis machende Urkunde, jedoch unter Vorbehalt
allfälliger Gegenbeweise anzuerkennen sich erklärt.

Von der k. k. General - Baudirection.
Wien am 18. Jul i 1850.

H Nr. " " / . . ^ N.
K u n d m a ch u n g

wegen L i e f e r u n g von Schrau benn ä«
geln, dann Schrauben sammt M u t t e r n
f u r den O b e r b a u der k. k. S t a a t ö < E i -

senbahn über den S e m m e r i n g .
Für den Oberbau der genannten Staats-

Eisenbahn sind folgende Eisenbcstandtheile erfor-
derlich , und zwar:

1) 434.444 Stück Schraubennägel Nr. 1,
im Gewichte von 251»,?? Ztr.

2) »«.927 Stück Schraubennägel Nr. 2,
im Gewichte von 158,78 Ztr.

3) 828.920 Stück Schraubennägel Nr. 3,
im Gewichte von 1110,04 Ztr.

4) 138.» «7 Stück Schrauben sammt Mut-
tern für die Lappen, im Gewichte von
iitt«,87 Ztr.

Die Staatsverwaltung beabsichtigt diesen
Bedarf im Wege der öffentlichen Concurrcnz
durch Ueberrcichung schriftlicher Offerte zu decken,
welche nur von inländischen Eisenwerken oder
Unternehmern angenommen werden.

Denjenigen, welche diese Gegenstände zu
liefern beabsichtigen, wird Folgendes bekannt ge-
macht.

A l l g e m e i n e B e d i n g u n g e n .
§. I. Der Anbot hat mit Bestimmtheit

die Gatiunz und Menge auszudrücken, welche
der Unternehmer zu liefern beabsichtigt, dann hat
es den Preis in C. M . im Zwanzig Gulden-
Fuße für jeden Ztr. im Orte der Erzeugung,
und den Preis des Transportes bis auf den
Ablieferungsort deutlich ausgedrückt zu enthalten.
Es muß ferner darin erklart werden, daß sich
der Offerent den kundgemachten Licitationsbcding-
lnffen in allen Puncten unterwerfe; endlich muß
jedes Offert mit dem Vor «und Zunamen oder
der protocollirten Firma des Offerenten gefertigt
seyn, und den Charakter und Wohnort desselben
enthalten.

Für Schraubennägel, dann für Schrauben
und Muttern sind abgesonderte Offerte einzubrin-
gen, Es wird sich vorbehalten, den Anbot de«
züglich auf den Transport der Gegenstände bis
auf den Ablieferungsort anzunehmen oder eine
andere Verfügung zu treffen, wie auch zwischen
gleichen Anboten beliebig zu wählen, oder die
Gegenstände, deren Preise nicht annehmbar be»
funden werden, einer neuerlichen Unterhandlung
zu unterziehen. ..

Als Magazine und Lagerplätze N ' " "
Stationen zu Gloggnih, Peyerbach, Stemy«
und Mürzzuschlag bestimmt. ^, . . . ^ n ä g e l ,

§. 2. Die Ablieferung der S c h l a u ^ ' , ^ ,
und Schrauben sammt Muttern, hat gen« ^
beiliegender Zusammenstellung u"b ^n

A»o ftr Ei,m. zu " « B ' « ^ ^ P ^ ^ .
-^ ^ " " ^',«i«»ch.'i. zu cnwchmm ist.

^ ' H7dcNÄ>«"' Anfordern d.5
^ 1 ückt entspreche". °d« Von dem gegenwar-
iigen " w e i c h t Bedingungen enthalten. !>w

l " ' " " ^ A Anbote sind <u.f eine« 15 kr.
StämpeV versiegelt mit der Ueberschlift »Anbot

2
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zur Eisenlieferung für die Staats < Eisenbahn-
strecke von Gloggnitz bis Mürzzuschlag" bei der
k. k. General-Baudirection (Wollzeil, im alten
Postamtsgcdäude,) längstens bis 20. August
185«, Mittags 12 Uhr, zu überreichen.

«j. 6. Die Entscheidung über die eingelang-
ten Offerte wird von dem Ministerium für Han-
del, Gewerbe und öffentlichen Bauten erfolgen.

§ 7. Bis zu dieser Entscheidung bleibt jeder
Offerent von dem Tage des überreichten Offerts
für den Anbot, so wie auch rechtlich dazu ver-
bunden, im Falle, als sein Anbot angenommen
Wird, den Vertrag hiernach abzuschließen.

K. 8. Jeder Unternehmer, dessen Anbot an-
genommen wurde, hat längstens binnen 14 Ta-
gen, von dem Tage der ihm bekannt gegebenen
Annahme seines Offerts an, eine Caution von
5 L des Gcsammtpreises der ihm überlassenen
Lieferung zu leisten, und zwar entweder in Ba-
rem, oder in hiczu gesetzlich geeigneten österrei-
chischen Ataatspapiercn, nach dem Börsenwerthe
des dem Erlagstage vorausgehenden .Tages (mit
Ausnahme der nur im Nennwerthe annehmbaren
Obligationen der Verlosungs-Anleihen von den
Jahren 1834 und 183«), oder in gehörig nach
dem Sinne des §. 1374 des allgemeinen b. G.
B. versicherten hypotekarischen Verschreibungen,
welche jedoch vorher in Beziehung auf ihre An-
nehmbarkeit von dem Rechts ^onsulenten der Ge-
neral-Baudirection, oder einer Provinz. Kammer-
Procmatur geprüft und anstandslos befunden
worden seyn muffen. Die geleistete Caution wird
in dem Maße, als sich die (5autionspstichl durch
contractmäßige Lieferungen vermindert, auf Ver-
langen des Kontrahenten zurückgestellt.

§'. 9. Sollte sich der Unternehmer weigern,
den Vertrag auszufertigen, oder die vorgeschrie-
bene Caution in der festgesetzten Zeit zu leisten,
oder sollte derselbe überhaupt die übernommenen
Verbindlichkeiten in Bezug auf Menge oder Güte,
oder den Termin der Lieferung nicht erfüllen, so
steht es der Staatsverwaltung frei, denselben
entweder seiner Verbindlichkeiten gänzlich zu end
heben, und den abgeschlossenen Vertrag für die
ganze noch übrige Dauerzeit als aufgelöst zu
betrachten, oder sich an das Versprechen zu hal-
ten , und auf Gefahr und Kosten des Unterneh-
mens, und unter ausdrücklicher Verpflichtung
desselben, auf die Einwendung der Verletzung

über die Hälfte, über die von ihm erstandene
Lieferung einen neuen Vertrag, mit wem im-
mer, wo immer, auf jede von ihr für zweckmä-
ßig erkannte Art , und zu jenen Preisen, gegen
welche der Bedarf aufgebracht werden wird, ein-
zugehen , und sich an der Caution und an dem
übrigen Vermögen des Unternehmers zahlhaft zu
machen. Der Unternehmer muß sich zugleich ver-
pflichten, die von dem Nechnungs« Departement
der General - Baudirection ausgefertigte Berech-
nung des zu ersetzenden höhern Kostenbetrages,
als einen vollen Beweis machende Urkunde,
jedoch unter Vorbehalt allenfälliger Gegenbeweise,
anzuerkennen.

5). 10 Die Bezahlung für die gelieferten
Eisenerzeugnisse, welche erst von dem Tage der
amtlichen Uebernahme in das Acranaleigeuthum
übergehen, erfolgt gegen Beibringung des ämtl.
Uebernahmsscheines, gleich nach ordnungsmäßiger
Prüfung der Richtigkeit des Anspruches gegen
gestämpelte Ouittung, und zwar nach dem Wun-
sche des Unternehmers, entweder in Wien bei
der k. k. Staats - Eisenbahn - Hauptcasse oder
bei einer Staats - Eisenbahn - Filialcafse in den
Kronländern, welche dann der Unternehmer l4
Tagen vor dem Beginne der ^ieferung zu be-
zeichnen hat.

Die Pläne, in welchen die verschiedenen Ober-
bau-Materialien dargestellt sind, können bei der
k. k. General-Bauoirection in Wien eingesehen
werden.

Besonde re B e d i n g u n g e n .
^ . F ü r die L ie fe rung der Sch rau

bennäge l l. l l . l ! l .
H. 1. Diese Nägel sind genau nach den

ämtlichen Zeichnungen, nach den hier angefer-
tigten Modellen, und den angegebenen Gewichten
zu liefern. Von den Zeichnungen und Modellen
bleibt ein von dem Lieferanten unterfertigtes und
gesiegeltes Par<'> bei der General-Baudirection,
und das andere wird dem Lieferanten eingehändigt.

§. 2. Die Nägel müssen den Modellen voll-
kommen entsprechen, aus zähem Stabcisen ange-
fertigt werden, und vom Zunder wohl gereinigt
werden.

§'. 3. Die General-Baudirection behält sich
vor, in den Erzeugungsorten Nachsicht pflegen
zu lassen. Die Uebernahme geschieht aber in den
benannten Magazinen , wobei vorzüglich auf die

Zähheit des Materials Rücksicht genommen wird.
Waltet dieserwegen und auch in Ansehung der
Form kein Bedenken ob, so erfolgt die Abwäge
auf Grundlage, nach welcher die Bezahlung geleistet
werden wird.

Das vorgeschriebene Gewicht wird durch Ab-
wäge von NW Stück genau nach dem Maße
hergestellt, wobei Gewichts-Differenzen von 4 L
nicht beanständet werden. Für den Uebernahms-
act wi rd, wie schon früher erwähnt, ein Pro-
tocol! aufgenommen, und dem Lieferanten ein
Uebernahmsschcin eingehändigt.

l'». F ü r d i e L i e f e r u n g der Schra u-
ben sammt M u t t e r n und Vorsteckcrn.

§ I . Diese Schrauben sammt Muttern und
Vorstecken sind genau nach dem amtlich gege-
benen Muster anzufertigen. Für das Gewinde
wird ein Normal-Gewinde Bohrer verabfolgt wer-
den. Die Gewinde müssen rein ausgeschnitten,
und die Muttern dürfen nicht zu leicht und nicht
zu schwer auf den Schrauben gehen. Dem Lie-
feranten wird ein Paar von den Vcrbindungs-
lappen, in welche diese Schrauben passen müs-
sen, verabfolgt werden. Von den gegebenen Mu-
stern bleibt ein von den» Lieferanten unterfertig-
tes und gesiegeltes Par<^ bei der General - Bau-
direction, das andere wird dem Lieferanten einge-
händigt. Das Gewicht dieser Schrauben wird
durch Abwäge von NW Stück genau nach Mu-
stern angefertigten festgestellt, und sodann werden
Unterschiede im Gewichte bis zr. 4)6 nicht bean-
standet werden.

5. 2. Die General-Baudirection behält sich
vor, in den Etzeugnißottcn Nachsicht pflegen zu
lassen. Die Uebernahme geschieht in den Erzeu-
gungsolten oder in den benannten Magazinen,
wobei diese Schrauben genau nach dem Muster
und nach den eben gestellten Bedingungen ge-
prüft , und nur die den Vedingnissen entsprechen-
den übernommen, die mangelhaften aber zurück«
gewiesen werden

Die Schrauben sammt Muttern und Vor?
stecken, werden übriqcns nach dem wirkliche
Gewichte mit Rücksicht auf die zulässige Gewichts-
Differenz von 4 A übernommen. Ueber den l " " ' ^
mchmsact wird ein Protocol! aufgcnomnx" ""^
dem Lieferanten ein Uebcrnahmsschein -»'"^händigt.

Von der k. k. General - V^U'e t t lon ,
Wien a m , 8 . 3 " " i " - '0.

2<l Nr. °°"/,,7. ,5. Z u s a m m e n s t e l l u n g
dcö Bedarfes an E'chraubennägeln, dann Schrauben sammt Mut tern für den Oberbau von von G l o g g n i t z dis M ü r z z u s c h l a g .

B a h n - S t r e c k e L a g e r p l ä t z e
E r f 0 r d e r n i ß und r > e s c r u n g s ' T e r m i n e ,

v o n M a g a z i n e

l S c h r a u b e n - N ä g e l Schrauben
''- ^ - sa m m t

Nr. I. Nr. l l . j ^ t r ^ M ^ Muttern

Gloggnitz bis Peyeröbach ?7,0l»0 «,UU0 152,000 24,800 Moggnitz und Peyerbach 6"de Juni 1851.

Peycrsbach bis Klamm . 90,000 7,<i40 108,000 28,200 Gloggnitz und Pcycrbach

Klamm bis zum Haupttunel 112,000 9,240 208,000 35,<i00 Gloggnitz und Peyerdach 6«dc I u „ i , 8 5 1 .
Haupttuncl bis Mürzzu- Steinhaus und Mürz- Emc äM,te Ende August 1850.

schlag 134,75« 11,<i29 2« 1,448 ^ 9 8 8 j 6»'" Halste Ende December 1850.

Total-Lange . ^ 3 , 7 5 « " '37>,V«w s 789,448 I3 l^588^
Reserve. 2!>.<>88 1,758 > 3N,472 H57!l Mürzzuscklag und Gloggnih Ende Juni 1851.

Total-Bedarf . 434,^»44 3li,U27 828,920 ^38, ,67 s

Wien am 27. Jul i 1850. .
N e l l e r i c h . „ . p.

3. 1448. ( ! ) Nr. 2575.

C o n c u r s - K u n d m a c h u n g . !

2 " Bleiche der k. k. Finanz Landes Direc-
tion für Bniermark, Karnten und Kram ist
eine Cameral^onzipistcn-Stelle mit dem Gehalte
jährlicher Fünf Hundert Gulden C. M . in 6r-
ledlgung gekommen. ^ deren Widerbesetzung der
Concurs b l g 20. August l I eröffnet wird.

Diejenigen, welche sich um oiesc Dienste
stclle, oder- im Falle sich durch die Buchung ein
Concepts-A'djutum jährlicher 3N0 st. C. M . er-
ledigen sollte, auch um letzteres bewerben wollen,
haben ihre gehörig documentirten Gesuche im
Dienstwege innerhalb des Ccmcurö'Termines h'er
einzudringen und sich darin über die mit gutem
Erfolge zurückgelegten juridisch- politischen Stu-
dien, ihre bisherige Dienstleistung oder Dienst-

zeit, die abfegte strenge Prüfung über den
Oonceptsdlenst bei den leitenden l). Finanz- Be-
hörden, und endlich ülicr ihre Fähigkeiten und
Kenntnisse, dann tadellose Moralität legal au6-
zuwk'icn und anzugeben, ob und in welchem Grc«
d. sre m,t emem Ges. Beamten des hicrortigen
Zneicheö verwandt oder verschwägert sind.

Gratz am 20. Jul i 1850.


